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Text 

Artikel 266. 

Die österreichische Regierung wird unverzüglich die Angehörigen des ehemaligen Kaisertumes 
Österreich wieder in den Besitz ihres auf österreichischem Gebiete gelegenen Eigentums, ihrer Rechte 
und ihrer Interessen einsetzen. 

Der Betrag der Steuern und Abgaben auf das Kapital, welche vom Eigentum, den Rechten und 
Interessen Angehöriger des ehemaligen Kaisertums Österreich seit dem 3. November 1918 eingehoben 
oder erhöht worden sind, oder welche bis zu ihrer gemäß den Bestimmungen des gegenwärtigen 
Vertrages erfolgten Wiedererstattung oder – falls es sich um Eigentum, Rechte oder Interessen handelt, 
die nicht den Gegenstand außerordentlicher Kriegsmaßnahmen gebildet haben – bis zum Ablauf einer 
dreimonatigen Frist nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages eingehoben oder erhöht werden 
sollten, wird den Berechtigten zurückerstattet. 

Was an Eigentum, Rechten und Interessen zurückerstattet ist, wird von dem Augenblick an, in dem 
es aus Österreich weggebracht oder dort nicht mehr ausgeübt wird, keiner Abgabe unterworfen sein, die 
derselben Person mit Rücksicht auf ihr sonstiges Vermögen oder auf eine andere Unternehmung auferlegt 
wurde. 

Falls irgendwelche Gebühren für aus Österreich weggebrachtes Eigentum, Rechte oder Interessen im 
vorhinein gezahlt wurden, so wird der auf die Zeit nach der Wegbringung dieses Eigentums, der Rechte 
und Interessen entfallende vorausbezahlte Teilbetrag dieser Gebühren den Berechtigten zurückerstattet 
werden. 

Die Bestimmungen des Artikels 248 d und 272 des gegenwärtigen Vertrages bezüglich der Währung, 
in welcher die Zahlung zu leisten ist, sowie des Umrechnungskurses, sind in den Fällen, auf welche sie 
sich beziehen, auf die Rückzahlung der Guthaben, von denen im ersten Absatz des gegenwärtigen 
Artikels die Rede ist, anwendbar. 

In der gewesenen Monarchie begründete oder geschaffene und für Angehörige des ehemaligen 
Kaisertums Österreich bestimmte Vermächtnisse, Schenkungen, Stipendien und Stiftungen aller Art sind 
von Österreich, soweit sie sich auf dessen Gebiet befinden, derjenigen alliierten oder assoziierten Macht, 
deren Staatsangehörige die betreffenden Personen jetzt sind, in dem Zustand zur Verfügung zu stellen, in 
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welchem diese Stiftungen am 28. Juli 1914 waren, wobei die für den Zweck der Stiftung erfolgten 
ordnungsgemäßen Zahlungen zu berücksichtigen sind. 
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